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1. Allgemeines

Prüfungsauftrag / -umfang
Der gesetzliche Prüfungsauftrag ergibt sich aus § 155 Abs. 1 i. V. m. § 156 NKomVG. Die 
Jahresabschlussprüfung wurde entsprechend § 156 Absatz 1 NKomVG vorgenommen und 
erstreckte sich auf die mit dem Jahresabschluss vorgelegten Unterlagen.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Bilanz
Anhang sowie die Anlagen zum Anhang (§ 128 Absatz 3 NKomVG).

Bei der Prüfung waren neben den Vorschriften des NKomVG auch die Vorschriften der 
KomHKVO zu berücksichtigen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hin-
reichender Sicherheit erkannt werden. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
der Buchführung im Jahresabschluss mit seinen Bestandteilen und Anlagen überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Rechenschaftsberichts.

Prüfungsunterstützung
Die Gemeinde stellte alle angeforderten Prüfungsunterlagen zur Verfügung. Während der 
Prüfung erteilte die Verwaltung alle erbetenen Auskünfte.

2. Grundsätzliche Feststellungen
Die Prüfung hat sich gemäß § 156 Abs. 1 Ziffer 3 NKomVG auch darauf zu erstrecken, ob 
nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Ver-
waltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist. Die Fest-
stellungen der Vorjahresprüfung wurden noch nicht vollständig ausgeräumt.

Vorangegangene Prüfung

2.1.1 Jahresabschluss Vorjahr
Die Prüfung des Jahresabschlusses des Vorjahres erfolgte vom 17.06. bis 27.08.24. Bei 
der Bilanz des Vorjahres handelt es sich um die Werte der Schlussbilanz im Rahmen des 
Jahresabschlusses. Der Schlussbericht wurde auf den 05.09.2024 datiert und der Ge-
meinde am 03.09.2024 zugeleitet. Der geprüfte Jahresabschluss wurde am 26.09.2024 
durch den Rat der Gemeinde beschlossen. Die Entlastung wurde erteilt.

Es erfolgte eine öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse im Amtsblatt vom 15.10.2024.

Dabei wurde auf die öffentliche Auslegung vom 16.10.2024 bis 24.10.2024 hingewiesen.
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Belegprüfung
Die Bücher wurden ordnungsgemäß geführt. Die gesetzlichen Bestimmungen über das An-
ordnungswesen wurden dabei beachtet.

Inhalt und Umfang der Befugnisse zur Feststellung der sachlichen und rechnerischen Rich-
tigkeit waren schriftlich geregelt. Diese Regelungen wurden beachtet.

Das Vier-Augen-Prinzip wurde beachtet.

Systemprüfung
Grundlegendes Instrumentarium ist das Rechnungswesen, zu dem der jährlich aufzustel-
lende Haushaltsplan, die Buchführung und der Jahresabschluss gehören. Die zur Gewähr-
leistung der Sicherheitsstandards notwendigen Regelungen wurden in einer entsprechen-
den Dienstanweisung getroffen.

Die Buchführung und die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgten unter Anwendung des 
Verfahrens/EDV-Buchführungssystems "Finanzsoftware "newsystem" der Firma Axians IN-
FOMA GmbH, Ulm. Zur Anwendung kommt dabei aktuell die Version newsystem 7 
2024H192-Hotfix9.". Die Gemeinde konnte die Freigabe des Systems belegen.

Die Vollständigkeit der Konten war ausreichend gegen Verlust und Manipulation gesichert. 
Gleichzeitig bestand ein ausreichender Schutz vor unbefugten Eingriffen. Es war jederzeit 
gewährleistet, dass die Buchungen bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen lesbar und 
ausdruckbar waren. Die Aufbewahrung der Unterlagen erfolgte sicher und geordnet.

Insgesamt waren die Anforderungen an eine durch eine automatische Datenverarbeitung 
unterstützte Buchführung erfüllt.

Steuerung
Die Kosten- und Leistungsrechnung wurde nicht vollständig nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen entsprechend den örtlichen Bedürfnissen zur Beurteilung der Wirtschaftlich-
keit und Leistungsfähigkeit eingesetzt. Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO werden in jedem Teil-
haushalt die wesentlichen Leistungen und die zu erreichenden Ziele beschrieben. Maßnah-
men, die zur Zielerreichung beitragen sollen, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung, wurden 
noch nicht bestimmt. Nach Auskunft der Verwaltung berichtet der Leiter des Fachbereichs 
Finanzen im Rahmen der Verwaltungsausschusssitzungen regelmäßig über den Stand der 
Gemeindefinanzen. Im Controlling fehlte ein unterjähriges Berichtswesen. Ziele und Kenn-
zahlen wurden nur mit Einschränkungen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Er-
folgskontrolle des jährlichen Haushalts genutzt. 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Anhangs
Die Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses erfolgte am   
12.12.2025 durch den Bürgermeister. Die Bilanz wurde am 03.04.2025 durch den Bürger-
meister unterschrieben. 

Der Jahresabschluss wurde fristgerecht aufgestellt.

Der vorgelegte Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus den Büchern und sonstigen 
Aufzeichnungen entwickelt.
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Der Anhang enthielt alle vorgeschriebenen Anlagen und Erläuterungen.

3. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung
Der Rat der Gemeinde beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 in sei-
ner Sitzung vom 14.03.2025. Damit erfolgte der Beschluss nicht mehr fristgerecht zur Vor-
lage an die Kommunalaufsichtsbehörde. Die Verkündung der Haushaltssatzung erfolgte 
ordnungsgemäß. Die Auslegung erfolgte vom 03.06.2024 bis zum 11.06.2024. Die Haus-
haltssatzung trat am 12.06.2024 in Kraft.

Der Ergebnishaushalt wies jeweils einen Gesamtbetrag an Erträgen und Aufwendungen 
nach:

Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge i. H. v.
ordentliche Aufwendungen i. H. v.
außerordentliche Erträge i. H. v.
außerordentliche Aufwendungen i. H. 
v.

Tabelle 1: Ergebnishaushalt

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden. Die Ertragskraft der 
Gemeinde reichte entsprechend nicht aus, um die Aufwendungen im laufenden Haushalts-
jahr zu decken (planerischer Fehlbetrag). Die Forderung des Haushaltsausgleichs gilt je-
doch als erfüllt durch die Inanspruchnahme der Überschussrücklage gem. § 110 Abs. 5 Nr. 
1 NKomVG. 

Der Finanzhaushalt wies jeweils einen Gesamtbetrag an Ein- und Auszahlungen nach:

Finanzhaushalt
Einzahlungen i. H. v.
Auszahlungen i. H. v.

Tabelle 2: Finanzhaushalt

Die Auszahlungen überstiegen die Einzahlungen im Finanzhaushalt. Der im Sinne einer 
dauernden Leistungsfähigkeit anzustrebende Haushaltsausgleich konnte den Festsetzun-
gen des Finanzhaushalts entsprechend nicht erreicht werden. Die Finanzkraft der Ge-
meinde reichte entsprechend nicht aus, um die Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr 
zu decken.

Wegen der Teilhaushalte wird auf den Haushaltsplan Bezug genommen.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltssatzung 2024 nicht veranschlagt.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite betrug 
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Genehmigung
Die Haushaltssatzung war genehmigungspflichtig. Genehmigungspflichtig war § 2 (Kredi-
termächtigung) der Haushaltssatzung. Die Genehmigung erfolgte durch die Kommunalauf-
sichtsbehörde mit Datum vom 29.04.2024.

4. Ausführung des Haushaltsplans

Vorläufige Haushaltsführung
Im Rahmen der stichprobenartigen Prüfung wurden teilweise Verstöße gegen die Bestim-
mungen zur vorläufigen Haushaltsführung festgestellt.

Liquiditätskredite
Die Gemeinde nahm im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite in Anspruch.

Im September 2024 wurde für 19 Tage aufgenommen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

sich aus dem Budget 13. Nach Angaben der Verwaltung werden die Budgets 2 und 13 bei 
der Bewirtschaftung zusammengefasst und deshalb ist der überplanmäßige Aufwand nicht 
aufgefallen. 

Der Genehmigungsvorbehalt durch den Rat der Gemeinde wurde nicht beachtet. 

Überplanmäßige Abschreibungen bedürfen gemäß § 117 Abs. 5 KomHKVO keiner Geneh-
migung durch den Bürgermeister bzw. den Rat der Gemeinde, sondern können im Rahmen 
des Jahresabschlusses ermittelt und einbezogen werden. Der Rat wird nach Angaben der 
Verwaltung im Rahmen der Vorlage des Jahresabschlusses unterrichtet.

5. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024

Jahresabschluss - Allgemeines
Der Jahresabschluss wurde fristgerecht aufgestellt.

Der vorgelegte Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus den Büchern und sonstigen 
Aufzeichnungen entwickelt.

Bilanz - Allgemeines
Es besteht Bilanzidentität, da die Werte der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres mit den 
Werten der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen. Der Grundsatz der Einzelbewer-
tung wurde beachtet. Die Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen wurden 
zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln bewertet. Die Gemeinde bewertete nach dem 
Vorsichtsprinzip. Die angesetzten Werte sind nachvollziehbar. Die Vermögensänderung im 
Prüfungsjahr beruhte im Wesentlichen auf folgenden Gründen: 

Das immaterielle Vermögen verringerte während sich das Sachvermögen 
um erhöht.
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Wesentliche Veränderungen ergaben sich bei den Positionen "unbebaute Grundstücke 

- und Ge-

-

Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden 
beachtet.

Bilanz - Aktiva
Alle Bilanzpositionen zu den Aktiva wurden vollständig nachgewiesen. Die Erläuterungen 
der Bilanzpositionen waren ausreichend.

Aktiva

31.12.2023 31.12.2024
Veränderung 

(absolut)
Veränderung

Immaterielles Vermögen - -1,5 %

Sachvermögen 6,7 %

Finanzvermögen 4.005.858,29 57.137,54 1,4 %

Liquide Mittel - -89,5 %
Aktive Rechnungsab-
grenzung

- -4,8 %

Bilanzsumme 77.918.135,05 2.360.861 3,1 %

Tabelle 3: Aktiva

5.3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungswerten bewertet.

Es waren nachvollziehbare Unterlagen (wie Verträge, Urkunden, Belege oder andere) über 
den entgeltlichen Erwerb von immateriellen Werten vorhanden.

Hierbei wurde das Bilanzierungsverbot für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht 
entgeltlich erworben wurden, beachtet.

Die Gemeinde berücksichtigte, dass nur immaterielle Vermögensgegenstände, deren Nut-
zung zeitlich begrenzt ist, einer Abschreibung unterliegen.

leuchtung , DLRG-Wasser-Rettungszentrum , Versorgungspoller Be-
leuchtung und einen DRK Gerätewagen . 

5.3.2 Sachvermögen (Allgemeines)
Die Sachanlagen wurden vollständig erfasst. Hierbei war die Erfassung der Sachanlagen 
stets belegt und nachvollziehbar. Die Zugänge wurden im Rechnungsjahr durch Feststel-
lung des wirtschaftlichen Eigentums und der Aktivierbarkeit daraufhin überprüft, ob die Vo-
raussetzungen für die Erfassung gegeben waren.
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Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine zu aktivierenden Eigenleistungen erbracht. 

rungen gegenüber dem Vorjahr betrafen die Positionen "unbebaute Grundstücke und 

Rechte a
- und Geschäfts-

- Bei den unbebauten Grundstücken handelt es sich um Grundstücke 
an der Hafenstraße, bei den unbebauten Grundstücken insbesondere um das Grundstück 

-
Sozialräume Bauhof (634,8 T

 und einen Mähtraktor 
 Unter Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung fallen insbesondere das Nahwärmenetz und Solar für das Freibad 

Abschreibungen i. H. v.  gegenüber. 

5.3.2.1 Abschreibung 

Für die Abschreibung der zeitlich begrenzten Sachanlagen wurde die lineare Methode ge-
wählt. 

Die Abschreibungsgrundlage, die Bemessungsgrundlage und die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer wurden entsprechend der Abschreibungstabelle angesetzt. 

Der Anschaffungs- und Herstellungswert für geringwertige Vermögensgegenstände wurde 
direkt als Aufwand erfasst. 

Insgesamt stimmten die ausgewiesenen Abschreibungen auf das Sachvermögen mit den 
Angaben der Anlagenübersicht überein. 

5.3.2.2 Anlagenabgang 

Die bilanzierten Werte stimmten mit den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträgen 
und Aufwendungen aus Anlagenabgängen überein. 

5.3.2.3 Inventur 

Eine Inventur wurde im Berichtsjahr 2020/2021 durchgeführt. Nach § 39 Abs. 1 KomHKVO 
ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Inventur durchzuführen. Die Inventur er-
folgt in der Regel durch eine körperliche Bestandsaufnahme. Nach § 40 Abs. 1 KomHKVO 
kann, außer bei Vorräten, auf eine körperliche Bestandsaufnahme zum Abschlussstichtag 
verzichtet werden, wenn anhand vorhandener Verzeichnisse der Bestand an Vermögens-
gegenständen und Schulden nach Art, Menge und Wert festgestellt werden kann (Buchin-
ventur) und gesichert ist, dass das Inventar die tatsächlichen Verhältnisse zutreffend dar-
stellt. Bei der Gemeinde Bad Essen wird dies insbesondere durch das Führen einer Anla-
genbuchhaltung gewährleistet. 
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5.3.2.4 Anlagen im Bau 

Bei den im Prüfungsjahr fertig gestellten Anlagen erfolgte die Umbuchung in die entspre-
chenden Vermögensposten. Es wurden nur tatsächlich noch nicht fertig gestellte Vermö-
gensgegenstände als Anlagen im Bau ausgewiesen. 

 

697,9  

5.3.3 Finanzvermögen 

5.3.3.1 Forderungen - allgemein 

Im Prüfungsjahr wurden Forderungen in Höhe von 1.931.900,14 
derungen wurden entsprechend der Bilanzgliederung getrennt ausgewiesen. Insgesamt 
waren die Ursprungsbeträge und der Gesamtbetrag der jeweiligen Forderung sowie die 
Fälligkeiten korrekt erfasst. Die ausgewiesenen Forderungen ließen sich mit den Sachkon-
ten, den Personenkonten, den stichtagsbezogenen Saldenlisten, den ggf. eingeholten 
Saldenbestätigungen abstimmen. 

Zum Abschlussstichtag führte die Gemeinde Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen 
durch. Grund und Höhe der Ab- und Zuschreibungen waren in allen Fällen vertretbar. 

Die debitorischen Kreditoren und die kreditorischen Debitoren wurden im Berichtsjahr zu-
treffend ausgewiesen. 

Insgesamt lag eine mit den Nachweisen abstimmbare Forderungsübersicht vor, in der die 
vorgesehene Gliederungsform eingehalten wurde und in der die entsprechenden Restlauf-
zeiten angegeben waren. 

5.3.3.2 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände 

Der Bestand der Versorgungsrücklage stimmt nicht mit dem Bestand der Versorgungs-
kasse überein, weil die Kommune die Zinsen nicht mitgebucht hat. Dieses wird im nächsten 
Jahresabschluss korrigiert.  

5.3.4 Liquide Mittel 
Die liquiden Mittel wurden getrennt ausgewiesen. Alle erforderlichen Nachweise für die Ein-
zelbestände lagen vor. 

Insgesamt stimmten die ausgewiesenen liquiden Mittel mit den bestehenden Konten (End-
bestand der Zahlungsmittel lt. Finanzrechnung, Bankkonten und Barkasse) überein. 

5.3.5 Aktive Rechnungsabgrenzung 
Bei den ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelte es sich um Aus-
gaben, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, aber erst Aufwand für eine be-
stimmte Zeit danach darstellten. Die einzelnen Posten waren hinsichtlich der Verteilung/Ab-
grenzung des Aufwands belegt. 

Es handelt sich bei den Rechnungsabgrenzungsposten um Umlagezahlungen an die Ver-
sorgungskasse (38,5 T  und Beamtenbezüge nebst Lohn- und Kirchensteuer (36,2 . 
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Bilanz - Passiva
Alle Bilanzpositionen der Passiva wurden vollständig nachgewiesen. Die Erläuterungen der 
Bilanzpositionen waren ausreichend.

Passiva

31.12.2023 31.12.2024
Veränderung 

(absolut)
Veränderung

Nettoposition 52.095.067,99 -777.784,31 -1,5 %

Schulden 16.573.285,90 2.498.076,51 17,7 %

Rückstellungen 7,4 %
Passive Rechnungsab-
grenzung

0,0 %

Bilanzsumme 77.918.135 2.360.861,61 3,1 %

Tabelle 4: Passiva

5.4.1 Nettoposition
Die verschiedenen Kapitalarten wurden entsprechend den vorgeschriebenen Bilanzpositi-
onen getrennt ausgewiesen.

5.4.1.1 Basisreinvermögen

Veränderungen des Basisreinvermögens wurden durch entsprechende Nachweise / Ein-
zelaufstellungen oder andere Berechnungen zutreffend nachgewiesen und damit ausrei-
chend erläutert.

Das Basisreinvermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 4, Es handelt sich 
dabei um erhaltene Beiträge für einen nicht abnutzbaren Vermögensgegenstand (Grund-
stückanteile Bornweg und Bahnhofstraße) gemäß § 44 Abs. 5 Satz 4 KomHKVO.

5.4.1.2 Rücklagen

Das festgestellte Jahresergebnis des Vorjahres wurde korrekt in die Rücklage übernom-
men.

5.4.1.3 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wurde mit der Ergebnisrechnung übereinstimmend ausgewiesen. Die 
Angabe, welcher Gesamtbetrag an Aufwandsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr 
übertragen wurde, war nicht zusätzlich in Klammern angegeben.

5.4.1.4 Sonderposten

Im Haushaltsjahr erhielt die Gemeinde zweckgebundene Investitionszuwendungen für ab-
nutzbare Vermögensgegenstände. Die erhobenen Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge 
oder ähnliches) standen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung eines 
abnutzbaren Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten wurden entsprechend der Nut-
zungsdauer aufgelöst.

5.4.2 Schulden
Die Höhe der Schulden wurde durch Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge belegt. Den 
ausgewiesenen Schulden standen entsprechende Verpflichtungen gegenüber. Der Grund-
satz der vollständigen Ausweisung der Schulden wurde beachtet.
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Der Jahresabschluss enthielt alle notwendigen Angaben zum Entstehungsgrund der Schul-
den und der Wirtschaftlichkeit der Konditionen für die ausgewiesenen Schulden.

Im Rahmen der Prüfung erfolgte eine Abstimmung der einzelnen Schuldenpositionen durch 
einen Abgleich mit der Saldenliste und/oder den Personenkonten zum Stichtag.

5.4.2.1 Geldschulden

Für die Aufnahme von Darlehen hat die Gemeinde mit Datum vom 10.06.2010 eine Richt-
linie erlassen.

Der Rat war ausreichend über die Schuldensituation der Gemeinde unterrichtet.

Die ausgewiesenen Schulden wurden korrekt mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen der Jahre 2020 bis 2024 aufgezeigt:

Abbildung 1: Entwicklung der Kreditschulden

Einen Überblick über die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung (berücksichtigt werden 
ausschließlich die Investitionskredite der Gemeinde) vermittelt die nachstehende Aufstel-
lung:
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Tabelle 5: Pro-Kopf-Verschuldung 

*)  bei Einheitsgemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern in Niedersachsen (Quelle: Landesamt 
für Statistik) 

**) ab 2021 werden die aktualisierten Bevölkerungszahlen nach dem letzten Zensus verwandt 
  

Nachdem die Kreditschulden in den letzten vier Jahren kontinuierlich gesunken sind, ist im 
Jahr 2024 wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Gleiches gilt für die Pro-Kopf-Verschuldung, 
die im Jahr 2024 wieder auf dem Niveau von 2020 liegt, allerdings inzwischen unter den 
Landesdurchschnitt gesunken ist.  

Zu beachten ist, dass der vorstehende Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde 
Bad Essen mit den Landesdurchschnittswerten nur begrenzt, aussagekräftig ist, da die jähr-
liche Schuldenstatistik des Landes Niedersachsen beispielsweise keine Unterscheidung 
dahingehend trifft, ob und in welchem Umfang einzelne Aufgabenbereiche ausgegliedert 
sind oder nicht, bzw. inwieweit es sich um rentierliche Schulden handelt. 

Die notwendigen Kreditaufnahmen waren zutreffend als Einzahlungen im Finanzhaushalt 
veranschlagt. 

Die Kredite dienten der Finanzierung von Investitionen und/oder Investitionsförderungs-
maßnahmen. 

5.4.2.2 Liquiditätskredite 

Die Aufnahme der Liquiditätskredite war im Jahresverlauf zur rechtzeitigen Leistung der 
Auszahlungen notwendig, da andere Mittel nicht zur Verfügung standen. 

5.4.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 145,5  

5.4.2.4 Transferverbindlichkeiten 

 

5.4.2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 

Die sonstigen  

2020 14.267,5 15.795 903 901
2021 13.674,6 16.228 843 890
2022 12.839,0 16.224 791 902
2023 12.180,9 16.264 749 998
2024 14.708,0 16.265 904 1.133

Jahr
Schulden Einwohner 

Stand 31.12.**)

Pro-Kopf-
Verschuldung

Landes-
durchschnitt *)
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5.4.3 Rückstellungen 
Soweit notwendig wurden die Rückstellungen für Verbindlichkeiten gebildet, die dem 
Grunde nach zu erwarten, deren Höhe und/oder Fälligkeit aber noch ungewiss waren. Da-
bei waren die Rückstellungen jeweils getrennt nach der vorgesehenen Gliederung ausge-
wiesen. Alle Rückstellungen waren ausreichend belegt. 

Die Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Be-
urteilung zur Erfüllung der Leistungspflicht erforderlich war. 

Insgesamt waren die Rückstellungen als auskömmlich anzusehen. 

5.4.3.1 Personal 

Im Prüfungsjahr waren mit Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammenhängende 
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten zu bilden (z.B.: Pensions-, Altersteilzeit-, 
Urlaubs-, Mehrarbeitsrückstellungen). Die Urlaubsinanspruchnahmen waren durch aktuelle 
und nachvollziehbare Unterlagen belegt und berücksichtigt. Für alle Arbeitnehmer/innen 
waren Arbeitszeitkonten vorhanden. 

Die Bildung von Pensionsrückstellungen war erforderlich, weil der Versorgungsanspruch 
auch bei Zwischenschaltung einer Versorgungskasse gegen den Dienstherrn gerichtet 
bleibt. 

Es lag ein Bescheid der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) vor. 

Nach den Berechnungen ergibt sich zum Jahresabschluss 2024 ein Rückstellungsbedarf 
von  

Auffällig ist die hohe Zahl der Überstunden bei vielen Mitarbeiter*innen. In 2024 kommen 
insgesamt 20 Beschäftigte auf jeweils über 150 Überstunden (davon kommen 2 Beschäf-
tigte auf über 400 und 2 auf über 1.600 Überstunden). Nach Auskunft der Verwaltung sind 
die Überstunden in der Regel durch Krankheitsvertretungen und Vertretung für nicht be-
setzte Stellen entstanden. Die Verwaltung ist bemüht die vakanten Stellen zu besetzen, um 
die Grundlage dafür zu schaffen, dass zukünftig die gesetzlichen Arbeitszeitvorschriften 
wieder eingehalten werden können.  
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Ergebnisrechnung

Zusammenfassung der Ergebnisrechnung
Ergebnisse des 

Vorjahres

2023

Ergebnisse des 
Haushaltsjahres

2024

Ansätze des 
Haushaltsjahres

2024

Plan / Ist

-Vergleich

ordentliche Erträge 34.398.712,17 1.305.112,17 

ordentliche Aufwendungen -
ordentliches Ergebnis

Jahresüberschuss (+) /
Jahresfehlbetrag (-)

300.126,79 - 3.000.476

außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwen-
dungen
außerordentliches Ergebnis -
Jahresergebnis

Überschuss (+)/
Fehlbetrag (-)

330.312,47 - 3.030.662,26

Tabelle 6: Ergebnisrechnung

5.5.1 Allgemeines
Die Aufstellung der Ergebnisrechnung erfolgte in der vorgeschriebenen Staffelform. Die 
Gliederung war korrekt. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen war gewährleistet.

Das Bruttoprinzip und das Saldierungsverbot wurden beachtet. Für das Stetigkeitsprinzip 
kann festgestellt werden, dass dieses beachtet wurde. Dem Prinzip der Periodengerechtig-
keit wurde Rechnung getragen.

5.5.2 Ordentliches Ergebnis - Erträge
Die ordentlichen Erträge lagen 1.305,1
auf höhere Erträge bei den Steuern und ähnliche Abgaben und höhere öffentlich-rechtl. 
Entgelte zurückzuführen. Gesunken sind dagegen die Erträge aus Zuwendungen und all-
gemeinen Umlagen. 

Wesentliche Änderungen gegenüber der Planung ergaben sich bei den Positionen "Steuern 

  
sondere aus den Schlüsselzuweisungen des Landes (-
fende Zwecke vom Land (-
(GV) (- 8 nd 
Beteiligungen und Sondervermögen (-

-recht-

stieg 

n Erstattungen 
von Kommunen (-
che Abweichungen von den ursprünglichen Planungen bei Konzessionsabgaben (+ 40,3 

- - zuschläge (+ 
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Die Erträge bei den jeweiligen Positionen entsprachen den Erwartungen aufgrund der be-
stehenden gesetzlichen Regelungen bzw. vertraglichen Vereinbarungen. Gleichzeitig er-
folgte eine ordnungsgemäße Überwachung der Zahlungseingänge. Die Zuordnung der Er-
träge zu den jeweiligen Ertragskonten erfolgte korrekt. Die Rückzahlung zu viel eingegan-
gener Erträge wurde bei den entsprechenden Buchungsstellen abgesetzt. Die erhaltenen 
Zuwendungen wurden unmittelbar als Ertrag gebucht. 

Die geprüften Erträge der Gemeinde wurden rechtzeitig und vollständig geltend gemacht. 

Alle geprüften Finanzvorfälle für die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden 
erfasst. 

Im Übrigen ergab die Prüfung, dass 

 die Umlagen aufgrund der Hebesätze korrekt erhoben und dementsprechend als 
Ertrag gebucht wurden, 

 die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer aufgrund der in der Haus-
haltssatzung festgesetzten Hebesätze korrekt erhoben wurden, 

 die Auflösungserträge aus Sonderposten korrekt gebucht wurden, 

 die öffentlich-rechtlichen Abgaben (Steuern und Gebühren) korrekt ermittelt und 
nachgewiesen wurden, 

 die privatrechtlichen Leistungsentgelte korrekt ermittelt und nachgewiesen wurden, 

 die Zuordnung zu sonstigen ordentlichen Erträgen zutreffend erfolgte, 

 die Zinserträge in voller Höhe (brutto) ausgewiesen wurden, 

 die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. 
ä. vollständig den Zinserträgen zugeordnet wurden. 

5.5.3 Ordentliches Ergebnis - Aufwendungen 
Die Aufwendungen bei den jeweiligen Positionen entsprachen den Erwartungen aufgrund 
der bestehenden gesetzlichen Regelungen bzw. vertraglichen Vereinbarungen. Der Grund-
satz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wurde beachtet. 

Die ordentlichen Aufwendungen fielen insgesamt um 1.695,4 

nal- und Versorgungsa - 90 - und Dienstleis-
- 1.008,6 - iche Auf-

- 
weichungen von den ursprünglichen Planungen für Arbeiter (- e Be-
schäftigte (- - 

letztlich insgesamt zu niedrigeren 

für Sach- 
und baulichen Anlagen (- ichen Vermö-
gens (- - -  
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Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (- 
Fahrzeugen (- - und Betriebsauswendungen (- 

fen die Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen  
(- - 

du
nahme von Rechten/Diensten (- -  

Die Zuordnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfolgte zutreffend. Der 
erfolgswirksame Erhaltungsaufwand wurde dabei zutreffend von dem aktivierungspflichti-
gen Herstellungsaufwand abgegrenzt. Die Zinsaufwendungen wurden den zugeordneten 
Gläubigern entsprechend erfasst. Die Höhe der Zinsaufwendungen entsprach den vertrag-
lichen Vereinbarungen. 

5.5.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 
Die Erläuterungspflichten im Anhang und im Rechenschaftsbericht wurden vollständig be-
achtet. 

Bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen handelte es sich insbesondere um: 

 Erträge aus Vermögensveräußerung  

 Sonstige außergewöhnliche Erträge 
 

 Andere außergewöhnliche Aufwendungen . 

 Zukünftig ist zu beachten, dass gemäß der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum 
niedersächsichen Kontenrahmen (Seite 41) Zuwendungen, die mit einem bestimmten 
Verwendungszweck versehen sind und im Aufwand verwendet werden sollen, der Kon-
tenklasse 3 zuzuordnen sind. Zuwendungen, die an einen bestimmten Verwendungs-
zweck gebunden und für Investitionen verwendet werden sollen, bei der Kontenart 681 
gebucht werden müssen.  

Im außerordentlichen Ergebnis sind nur Zuwendungen zu buchen, die nicht an einen 
bestimmten Verwendungszweck gebunden sind.  

5.5.5 Teilergebnisrechnung 
Die Teilergebnisrechnungen lagen in Staffelform vor. Die Gliederung erfolgte korrekt. Die 
Plausibilitätsprüfung zeigte eine Übereinstimmung der Summe aller Teilergebnisrechnun-
gen mit den Werten der (Gesamt)Ergebnisrechnung.   
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Finanzrechnung

Zusammenfassung der Finanzrechnung

Ergebnisse des 
Vorjahres 2023

Ergebnisse des 
Haushaltsjahres 

2024

Ansätze des 
Haushaltsjahres 

2024

Plan / Ist-

Vergleich
Einzahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit

- - -

Saldo aus laufender Ver-
waltungstätigkeit

1.703656,25 1.994.923,35 -1.268.670,96 3.263.596,14

Einzahlungen für Investiti-
onstätigkeit

-

Auszahlungen für Investiti-
onstätigkeit

- - -

Saldo aus Investitionstätig-
keit

-5.213.557,56 -6.641.294,50 -12.895.457,02 6.254.162,52 

Finanzmittel-Überschuss/
-Fehlbetrag

-3.509.901,31 -4.646.369,32 -14.164.127,98 9.517.758,66

Einzahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit

-

Auszahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit

- - - -

Saldo aus Finanzierungstä-
tigkeit

- 2.499.320,91 12.376.800,00 -9.877.479,09

Finanzmittelbestand -4.134.021,21 -1.787.327,98 - -
haushaltsunwirksame Ein-
zahlungen
haushaltsunwirksame Aus-
zahlungen

- - - -

Saldo aus haushaltsunwirk-
samen Vorgängen

96.882,22 -22.589,59 -

Anfangsbestand an Zah-
lungsmitteln zu Beginn des 
Jahres

- -

Endbestand an Zahlungs-
mitteln (Liquide Mittel am 
Ende des Jahres)

2.423.852,51 254.214,51 - -

Tabelle 7: Finanzrechnung

ser aus als geplant. Die Gemeinde Bad Essen ist in der Lage die Auszahlungen aus Finan-
nzieren. 

Sämtliche Ein- und Auszahlungen wurden vollständig, getrennt voneinander, entsprechend 
der Gliederung und in Staffelform sowie in den vorgeschriebenen Kontengruppen ausge-
wiesen. Erhebliche Planabweichungen wurden im Anhang angegeben und begründet. Ein-
zahlungen wurden rechtzeitig und vollständig erfasst, rechtzeitig (zeitnah) geltend gemacht 
und eingezogen sowie ordnungsgemäß überwacht.

-
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Dabei entfallen die wesentlichen Planabweichungen auf folgende Investitionen:    

-  
-  

-  
-  

 
-  

 Fahrradverleih (-  

- - - 
 

Dabei entfallen die wesentlichen Planabweichungen auf folgende Investitionen:   

 Sanierung (-  
 Fahrzeuge (-  

-Gerätehaus Hüsede (-  
eubau FW-Gerätehaus FW Hördinghausen/FW Lintorf (-  

-Erweiterung/Neubau (-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-Maschinenhalle (-  

 Sozialräume (-  

Insgesamt ist für die Darstellung der Finanzrechnung festzuhalten, dass 

 der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) 
 der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
 der Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag 
 der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 
 der Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn und Ende des Jahres 

 soweit geprüft korrekt dargestellt wurden. 

Im Übrigen wurde das Saldierungsverbot nach den Erkenntnissen dieser Prüfung beachtet. 
Die Gliederung folgte vollständig den Vorgaben. 

Darüber hinaus konnte die Gemeinde eine angemessene und wirksame Liquiditätsplanung 
zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit belegen. 

 



Schlussbericht zum Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Bad Essen
Referat R - Landkreis Osnabrück - 12/2025 -

20

Zur Teilfinanzrechnung ergab die Prüfung, dass diese korrekt und vollständig in der vorge-
sehenen Staffelform geführt wurde.

Anhang
Der Anhang enthielt alle erforderlichen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnis- und der 
Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Die Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen wurden entspre-
chend der rechtlich vorgegebenen Gliederung ausgewiesen und den Haushaltsansätzen 
gegenübergestellt.

Zur Vergleichbarkeit mit Vorjahren wurden mit Vorjahresbeträgen der Ergebnisrechnung, 
der Finanzrechnung und/oder der Bilanz vergleichbare aktuelle Beträge angegeben und 
erläutert.

Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses waren ausreichend erläutert.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden waren wie vorgesehen im An-
hang angegeben und erläutert.

Anlagenübersicht
Die erforderliche Anlagenübersicht lag vor. In dieser wurde der Stand jeweils zu Beginn und 
zum Ende des Haushaltsjahres angegeben. Der Nachweis des Vermögens der Gemeinde 
wurde in der Übersicht korrekt geführt. Insgesamt entsprach die Anlagenübersicht dem amt-
lichen Muster.

Forderungsübersicht
Die Forderungsübersicht war vorhanden. In dieser waren die Forderungen der Kommune 
gemäß der Bilanz vollständig dargestellt. Sie folgte in ihrer Gliederung der Bilanz. Gleich-
zeitig wurde jeweils der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlusstag angegeben. Die For-
derungen wurden mit Gesamtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der Restlaufzeit 
dargestellt. Insgesamt entsprach die Forderungsübersicht dem amtlichen Muster.

Schuldenübersicht
Dem Anhang war die erforderliche Schuldenübersicht beigefügt. Darin wurden die Schul-
den der Kommune vollständig nachgewiesen. Die Schuldenübersicht entspricht dem nach 
§ 128 NKomVG und § 57 Abs. 3 KomHKVO vorgeschriebenen Muster. Es wurde jeweils 
der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres angegeben; gegliedert in 
Betragsangaben mit Restlaufzeiten. Insgesamt stimmten die Schuldenübersicht und die 
Werte der Bilanz überein.

Rückstellungsübersicht
Die dem Anhang beizufügende Rückstellungsübersicht lag vor. Die Rückstellungen waren, 
der Höhe und Art nach, in der Rückstellungsübersicht richtig dargestellt. Die Darstellung 
der Rückstellungen entsprach dem verbindlichen Muster.
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Rechenschaftsbericht
Der erforderliche Rechenschaftsbericht war vorhanden. Er entsprach den gesetzlichen An-
forderungen. Insbesondere enthielt der Rechenschaftsbericht eine Bewertung des Jahres-
abschlusses. Es gab keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss 
des Haushaltsjahres eingetreten waren. Auf die voraussichtlichen Entwicklungen wurde 
nachvollziehbar hingewiesen. Insgesamt stand der Rechenschaftsbericht im Einklang mit 
dem Jahresabschluss.

Haushaltsreste
Für die gebildeten Haushaltsreste lagen die rechtlichen Voraussetzungen vor. Sie wurden 
unter Einhaltung eines vorgeschriebenen Verfahrens gebildet. Die Haushaltsreste wurden 
in die Haushaltsüberwachungslisten des Folgejahres übertragen. Die Haushaltsreste waren 
vollständig im Rechenschaftsbericht begründet.

Alle in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste wurden einzeln in einer Übersicht 
dem Anhang des Jahresabschlusses beigefügt.

Die Gesamtsumme der am Ende des Haushaltsjahres gebildeten Haushaltsreste für Aus-
zahlungsermächtigungen wurde unter der Bilanz ausgewiesen.

6. Ergebnis der Jahresabschlussprüfung

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Als Jahresergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 330.312,47 ausgewiesen. Die dau-
ernde Leistungsfähigkeit ist auf Grundlage dieses Jahresabschlusses als gegeben anzuse-
hen.

Zusammenfassung
Die Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus den Büchern ent-
wickelt. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des 
Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Kassen- und Vergabewe-
sens ergab keine Feststellungen. Die Vermögenswerte waren richtig und vollständig nach-
gewiesen.

Einwendungen gegen die Buchführung, den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbe-
richt sind nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung nicht zu erheben.

Die Prüfung ergab, dass die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung berücksich-
tigt wurden.

Die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung wurden den kommunalen und den ana-
log anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften entsprechend aufgestellt.

Der Anhang enthielt alle vorgeschriebenen Anlagen.
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7. Weitere Prüfungsschwerpunkte

Kassenprüfung 
Eine Kassenprüfung wurde im Prüfungsjahr vorgenommen, über die ein gesonderter Kas-
senprüfungsbericht mit Datum vom 18.12.2025 erstellt wurde. Demnach ist das Kassenwe-
sen grundsätzlich zuverlässig eingerichtet und die Kassengeschäfte werden ordnungsge-
mäß erledigt. Gravierende Beanstandungen haben sich nicht ergeben.  

Sachprüfung Kosten der Kindertagesstätten in der Gemeinde Bad Essen
Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2024 wurden auch die Kosten der Kindertages-
stätten in der Gemeinde Bad Essen geprüft. Die Ergebnisse der Sachprüfung wurden in 
einem Sachprüfungsbericht zusammengestellt. Gravierende Beanstandungen haben sich 
nicht ergeben.  

8. Finanzwirtschaftliche Gesamtbetrachtung 
Der Jahresabschluss zeigt, dass sich die Haushaltslage der Gemeinde Bad Essen positiv
entwickelt hat, da sich das eingeplante Defizit im Jahresergebnis 2024 um   3.030,7 
330,3 Die wichtigsten Eckdaten des Jahresabschlusses können wie folgt 
zusammengefasst werden: 

Das ordentliche Ergebnis fiel mit 300,1 -2.700,3 3.000,5 besser
aus als geplant. Das außerordentliche Ergebnis fiel mit 30,2 0 um 
30,2 330,3 -
2.700,3 3.030,7 besser aus als geplant und um 18,4 T
aus als im Vorjahr (348,7 
Einschließlich des Jahresergebnisses 2024 liegt die Überschussrücklage bei insge-
samt 22.770,0
Die Kreditschulden für Investitionen haben sich um 2.527,1 14.707,9

Die Pro-Kopf-Verschuldung (904 m Vorjahr 
erhöht, liegt aber noch deutlich unter dem Landesschnitt/EW (1.133

Es werden zum 31.12.2024 keine Liquiditätskredite ausgewiesen. 
Haushaltsermächtigungen für Investitionen wurden in Höhe von 2.465,9

       Folgejahr übertragen.  
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 1.994,9 und reicht aus, 
um die Tilgung (700,7

Mittel- und langfristig ist der Abbau der Verschuldung ein wichtiges Ziel, das auch im Haus-
haltsplan der Gemeinde Bad Essen verankert wurde. Insbesondere mit Blick auf den Schul-
denstand ist eine vorsichtige auf den Schuldenabbau gerichtete Planung notwendig, um 
zukünftige Haushalte zu entlasten und nicht durch ein weiteres Ansteigen der Verschuldung 
die Finanzkraft der Gemeinde zu überfordern. 
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9. Erklärung des Rechnungsprüfungsamtes 
Der Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Bad Essen ist nach den gesetzlichen Bestim-
mungen geprüft worden. Im Schlussbericht sind die wesentlichen Prüfungsergebnisse dar-
gelegt. Insgesamt ist festzustellen, dass 

 der Haushaltsplan insgesamt eingehalten wurde, 
 die einzelnen Buchungsvorgänge und Rechnungsbeträge sachlich und rechne-

risch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind, 
 bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlun-

gen des Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vor-
schriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der ge-
botenen Wirtschaftlichkeit verfahren wurde, 

 das Vermögen richtig nachgewiesen ist. 

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass 

 der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt, 

 die Bücher nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ordnungsge-
mäß geführt wurden. 
 

Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 der Gemeinde wird un-
ter Beachtung der in diesem Bericht dargestellten Einschränkungen wie folgt zusammen-
gefasst:  

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung der 
Gemeinde Bad Essen 

 entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Ausgenommen 
sind die nicht erfolgten Genehmigungen zu den überplanmäßigen Auszahlungen  

 die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität werden im Jahresab-
schluss entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen dargestellt 

 bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlun-
gen wurde nach der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren. 

Gemäß § Gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 10 i. V. m. § 129 Abs. 1 Satz 3 NKomVG beschließt der 
Rat über den Jahresabschluss und die Entlastung des Bürgermeisters. 

Osnabrück, 18.12.2025 
 

Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Osnabrück 

  
Sonja Göhler Andrea Voss 
Referatsleiterin Prüfgruppenleiterin 
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10. Anlagen

Haushaltssatzung 2024 - Wesentliche Daten und Festsetzungen
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Bilanz zum 31.12.2024



Schlussbericht zum Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Bad Essen
Referat R - Landkreis Osnabrück - 12/2025 - 

 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schlussbericht zum Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Bad Essen
Referat R - Landkreis Osnabrück - 12/2025 -

27

Ergebnisrechnung 

Ergebnisrechnung 2024

Beschreibung Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJahr HH-Reste Üpl. Apl.
fortgeführter 

Ansatz Ist HHJahr Abw. Plan/Ist

Ordentliche Erträge
1     Steuern und ä hnl iche Abga ben -21.719.744,09 -22.286.000,00 -22.286.000,00 -23.824.271,06 1.538.271,06
2 +  Zuwendungen und al lgemeine Umlagen -6.471.163,73 -7.173.400,00 -7.173.400,00 -6.757.628,13 -415.771,87
3 +  Auflösungserträ ge aus  Sonderposten -1.143.006,20 -1.167.000,00 -1.167.000,00 -1.208.260,26 41.260,26
4 +  sonstige Tra nsfererträ ge -41,40
5 +  öffentl i ch-rechtl i che Entgelte -866.867,13 -893.400,00 -893.400,00 -990.284,47 96.884,47
6 +  privatrechtl i che Entgelte -462.404,35 -436.900,00 -436.900,00 -494.191,68 57.291,68
7 +  Kostenerstattungen u. Kos tenumlagen -374.216,45 -426.800,00 -426.800,00 -383.789,54 -43.010,46
8 +  Zi nsen und ähnl i che Finanzerträ ge -48.502,68 -50.200,00 -50.200,00 -46.923,02 -3.276,98
11 +  sonstige ordentl iche Erträge -940.065,21 -659.900,00 -659.900,00 -693.364,01 33.464,01
12 = Ordentliche Erträge -32.026.011,24 -33.093.600,00 -33.093.600,00 -34.398.712,17 1.305.112,17

Ordentliche Aufwendungen
13  -  Pers onala ufwendungen 6.051.919,34 6.115.000,00 6.115.000,00 5.997.030,16 117.969,84
14  -  Versorgungsaufwendungen 27.949,00 -27.949,00
15  -  Aufwendungen für Sach- u. Dienstleis tungen 5.956.084,84 7.272.000,00 626.500,00 42.239,72 7.940.739,72 6.932.169,43 1.008.570,29
16  -  Abschre ibungen 2.541.930,69 2.487.800,00 253.878,83 2.741.678,83 2.741.709,00 -30,17
17  -  Zinsen und ähnl iche Aufwendungen 226.298,14 207.000,00 43.819,44 250.819,44 258.304,97 -7.485,53
18  -  Transfera ufwendungen 15.735.733,32 17.421.500,00 17.421.500,00 16.923.033,47 498.466,53
19  -  s ons tige ordentl i che Aufwendungen 1.152.320,04 1.322.900,00 1.311,80 1.324.211,80 1.218.389,35 105.822,45
20 = Ordentliche Aufwendungen 31.664.286,37 34.826.200,00 626.500,00 341.249,79 35.793.949,79 34.098.585,38 1.695.364,41

21 = Ordentliches Ergebnis -361.724,87 1.732.600,00 626.500,00 341.249,79 2.700.349,79 -300.126,79 3.000.476,58

22 +  Außerordentl i che Erträge -2.789,39 -31.299,44 31.299,44
23  -  Außerordentl iche Aufwendungen 15.814,15 1.113,76 -1.113,76
24 = Außerordentliches Ergebnis 13.024,76 -30.185,68 30.185,68

25 = Jahresergebnis -348.700,11 1.732.600,00 626.500,00 341.249,79 2.700.349,79 -330.312,47 3.030.662,26
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Finanzrechnung 


